
       Stand Jahreswechsel 2024/2025 

 

Jahressteuergesetz 2024 passiert den Bundesrat 

 
Der Bundesrat hat am 22.11.2024 dem Jahressteuergesetz 2024 zugestimmt. Es 

ist am 06.12.2024 in Kraft getreten.  
 

Es folgt eine Auswahl von wichtigen Änderungen: 

 Die Beantragung von Kindergeld soll elektronisch erfolgen können. 

 Alleinerziehende erhalten über die Lohnsteuerklasse II einen steuerlichen 
Entlastungsbetrag. Das ist ein zusätzlicher Steuerfreibetrag, der derzeit bei 

4.260 Euro plus weitere 240 Euro für jedes weitere Kind nach dem ersten 
liegt. Er wird nur gewährt, wenn eine Alleinerziehende tatsächlich allein in 

einem Haushalt mit ihren Kindern wohnt. Ab 2025 wird dieser Freibetrag 
auch bei noch verheirateten, aber bereits getrenntlebenden Ehepaaren 
angerechnet. 

 Die Pauschale für Erbfallkosten steigt 2025 von 10.300 Euro auf 15.000 

Euro. 

 Auf Abfindungen werden hohe Steuern erhoben, da es sich um 

Einmalzahlungen handelt. Die Fünftelregelung verhindert das, indem sie die 

Abfindung steuerlich so behandelt, als würde sie über fünf Jahre ausgezahlt. 

Bisher konnten Arbeitgeber die Regelung direkt bei der Berechnung der 

Lohnsteuer anwenden, wodurch Arbeitnehmer dann auch entsprechend 

weniger Steuern bezahlten. Künftig müssen Arbeitnehmer die Regelung 

selbst über ihre Steuererklärung angeben. So fallen zunächst mehr Steuern 

an, die aber später vom Finanzamt erstattet werden. 

 Die private Nutzung eines Dienstwagens wird als geldwerter Vorteil 
versteuert. Für Elektroautos gibt es dabei Vorteile, die bisher teilweise auch 

für Hybrid-Fahrzeuge galten. Deren Einstufung wird jetzt verschärft. Den 
Bonus gibt es nur, wenn der Dienstwagen maximal 50 Gramm Kohlendioxid 

pro Kilometer ausstößt oder eine elektrische Reichweite von mindestens 80 
Kilometern hat. In diesem Fall muss nur die Hälfte des Bruttolistenpreises 

als geldwerter Vorteil angesetzt werden, nicht wie bisher 100 %. Bisher galt 
eine niedrigere Grenze von 60 Kilometern Reichweite. 

 
 


